
3. Änderungssatzung der 

Satzung über die Kostenerstattung für Wasserversorgungshausanschlüsse der Stadt 
Coswig (Anhalt) – Wasserversorgungskostenerstattungssatzung – WVKES - 

 

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zur Zeit gültigen Fassung und 
der §§ 8 und 16 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (KAG-LSA) 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am 05.04.2018 folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 

 
 

Artikel 1 

 
Der § 2 erhält folgenden Wortlaut: 
 
  Die Aufwendungen für die Herstellung, Beseitigung und Unterhaltung der 

Grundstücksanschlüsse sowie die Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse 
(Zweitanschlüsse oder Erstanschlüsse nach Grundstücksteilung) sind dem Versorger 
in tatsächlicher Höhe zu erstatten. Veränderungen von Grundstücksanschlüssen sind 
nur bei Nachweis der Notwendigkeit oder der Wirtschaftlichkeit in tatsächlicher Höhe 
kostenerstattungs-pflichtig. 

 
 

Artikel 2 
 

 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 

 

Coswig (Anhalt), den 05.04.2018 

 

 

  A. Clauß 
Bürgermeister      Siegel 


